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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/63 Bauaufsichtsamt 63/079/2023 
 

Vorberatung zum Neuerlass der Satzung über die Herstellung von 
Kraftfahrzeugstellplätzen und Fahrradabstellplätzen (Stellplatzsatzung, StS) 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Bauausschuss / Werkausschuss für 
den Entwässerungsbetrieb 

09.05.2023 Ö Gutachten mehrheitlich angenommen 

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbei-
rat 

16.05.2023 Ö Empfehlung vertagt 

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77 

16.05.2023 Ö Gutachten vertagt 

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbei-
rat 

20.06.2023 Ö Empfehlung vertagt 

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77 

20.06.2023 Ö Gutachten vertagt 

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbei-
rat 

25.07.2023 Ö Empfehlung vertagt 

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77 

25.07.2023 Ö Gutachten vertagt 

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbei-
rat 

19.09.2023 Ö Empfehlung  

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77 

19.09.2023 Ö Gutachten  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Antrag 
Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Grundlage des vorgelegten Satzungsentwurfs (Entwurf 
vom 30.03.2023, Anlage 1) die Satzung über die Herstellung von Kraftfahrzeugstellplätzen und 
Fahrradabstellplätzen (Stellplatzsatzung, StS) der Stadt Erlangen zur Beschlussfassung vorzube-
reiten.  
 
 

II. Begründung 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Die derzeitige Stellplatzsatzung der Stadt Erlangen (Stand 24.11.2022) wurde in den vergangenen 
Jahren nur punktuell überarbeitet (63/117/2016, 63/245/2018). Im Zuge der Aufstellung des Ver-
kehrsentwicklungs- und Mobilitätsplans (VEP) wurde im Rahmen von zwei Workshops mit Ex-
pert*innen und der Stadtverwaltung festgestellt, dass im Hinblick auf das Thema Klimaschutz eine 
umfassendere Aktualisierung der Satzung notwendig ist. So ist ein wichtiges Anliegen der Stadt 
Erlangen, eine umweltschonende Mobilität zu fördern. Der PKW zählt in Erlangen, wie auch in ande-
ren Städten zum dominierenden Verkehrsmittel. Ein hohes Parkplatzangebot fördert die Motorisie-
rung, verstärkt Pendlerströme mit dem Pkw und führt damit zu Verkehrsproblemen im öffentlichen 
Straßenraum. Die Verwaltung wurde daher durch den Beschluss (613/070/2021) im UVPA am 
16.03.2021 beauftragt, die derzeitige Stellplatzsatzung zu überarbeiten. Die neue Fassung wurde 
vom Gutachterbüro Planersocietät aus Dortmund gemeinsam mit der Verwaltung in der vorliegen-
den Fassung entwickelt (vgl. Anlage 1 „Neuerlass der Satzung über die Herstellung von Kraftfahr-
zeugstellplätzen und Fahrradabstellplätzen“). Darüber hinaus wurde das Forum Mobilität beteiligt. 
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2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Bisheriges Ziel der Satzung war es, die Herstellung von Stellplätzen auf privatem Raum und damit 
abseits des öffentlichen Raums zu regeln. Hier sollten ausreichend Stellplätze angelegt werden, 
sodass der ruhende Verkehr im privaten Raum abgewickelt werden kann. Mit der Überarbeitung 
soll nun eine weitere Funktion der Satzung einhergehen. Die aktualisierte Satzung hat das Ziel, die 
Flächenversiegelung und damit den Flächenverbrauch zu reduzieren, den Umweltverbund zu stär-
ken, sowie Anreize mittels Mobilitätskonzepten (z.B. Carsharing) zu schaffen, um die herzustellen-
de Stellplatzanzahl zu reduzieren. Ein wichtiger Punkt hierfür in der neuen Satzung ist die Anpas-
sung der Richtzahlentabelle, insbesondere im Bereich des Gewerbes, und die Förderung von 
Fahrradabstellanlagen. Mit der überarbeiteten Stellplatzsatzung strebt die Verwaltung eine Neu-
ausrichtung im Sinne der Stärkung des nicht motorisierten (Individual-)Verkehrs an. 
 
Die Auswirkungen auf den Klimaschutz sind positiv, da der ÖPNV unterstützt wird und es zu einer 
Reduzierung Fahrten / Gemeinschaftsfahrten des MIV beiträgt. 
 
Entsprechend wurden folgende Zielstellungen bei der Anpassung der Stellplatzsatzung berück-
sichtigt: 
 

 Verständliche Zonierung des Stadtgebietes hinsichtlich der Ablöse von Stellplätzen 

 Reduzierung des Stellplatzschlüssels auf 50 % für den Bereich Gewerbe 

 Flexible Regelung der Stellplatzpflicht je nach Nutzungsbedarf und ÖPNV-Anbindung und 
etwaiger Mobilitätskonzepte 

 Befreiung von der Verpflichtung zur Stellplatzherstellung beim nachträglichen Ausbau von 
Dachgeschossen zur Schaffung von Wohnraum im Bestand 

 Nutzung der Einnahmen im Rahmen der Stellplatzsatzung für den Ausbau des Umweltver-
bunds  

 Möglichkeit zur Reduzierung der Stellplatzbaupflicht von KFZ-Stellplätzen auf Firmengelän-
den bei Errichtung von radfördernden Infrastruktureinrichtungen (z. B. Duschen, Umkleiden 
etc.) oder anderer KFZ-verkehrsmindernder Maßnahmen (z. B. Jobtickets). 

 
 
3. Prozesse und Strukturen 

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Die überarbeitete Stellplatzsatzung mit den daraus resultierenden Anpassungen wurde einer um-
fangreichen Wirtschaftlichkeits- und Rechtsprüfung unterzogen. 
 
Die wesentlichen Neuinhalte der Satzung sind in Anlage 2 „Synopse Satzung über die Herstellung 
von Kraftfahrzeugstellplätzen und Fahrradabstellplätzen“ und der „Synopse Richtzahlentabelle“ 
(gleichfalls Anlage 2) der bisherigen Satzung gegenübergestellt. 
 
Nach Vorberatung im BWA und UVPA ist seitens der Verwaltung vorgesehen, den abgestimmten 
Satzungsentwurf unmittelbar in den Stadtrat einzubringen. 
 
4. Klimaschutz: 

 
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 
  ja, positiv*  
  ja, negativ*  
  nein  

 
Wenn ja, negativ: 
Bestehen alternative Handlungsoptionen? 
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   ja*  
   nein* 

 
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.  
 
 

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative 
Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorge-
schlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.  
 
 
Anlagen: 
Anlage 1: Neuerlass der Satzung über die Herstellung von Kraftfahrzeugstellplätzen und Fahr-

radabstellplätzen 
Anlage 2: Synopse Satzung über die Herstellung von Kraftfahrzeugstellplätzen und Fahrradab-

stellplätzen und Synopse Richtzahlentabelle 
Anlage 3:   Lageplan der Zonen für Ablösebeträge 
 
 
 

III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 
09.05.2023 
 
Protokollvermerk: 
Herr Grundmann/Gutachterbüro Planersocietät aus Dortmund und die Verwaltung beantworten die 
Fragen der BWA-Mitglieder zum Neuerlass der Stellplatzsatzung. 
Frau Stadträtin Grille äußert den Wunsch, das Protokoll des ebenfalls an der Neufassung der 
Stellplatzsatzung beteiligten Forums Mobilität zu erhalten. Die Verwaltung sagt die Zusendung des 
Protokolls (falls vorhanden) an die BWA-Mitglieder zu gegebener Zeit zu. 
Dem Gutachten wird mit 10 gegen 1 Stimmen entsprochen.  
 
Ergebnis/Beschluss: 
Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Grundlage des vorgelegten Satzungsentwurfs (Entwurf 
vom 30.03.2023, Anlage 1) die Satzung über die Herstellung von Kraftfahrzeugstellplätzen und 
Fahrradabstellplätzen (Stellplatzsatzung, StS) der Stadt Erlangen zur Beschlussfassung vorzube-
reiten. 
  
 
mit 10  gegen 1   Stimmen 
 
Thurek Kirchhöfer 
Vorsitzender Schriftführerin 
 
 
 
Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 
16.05.2023 
 
Protokollvermerk: 
Auf Wunsch von Frau Stadträtin Wunderlich wird dieser Tagesordnungspunkt als Einbringung be-
handelt. 
Hierüber besteht Einvernehmen. 
 
Herr berufsmäßige Stadtrat Weber weist auf folgenden Rechtschreibfehler im Satzungsentwurf hin: 
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In der alten Satzung stand: „Ein Stellplatz je 250 Quadratmeter Sportfläche“. 
Fälschlicherweise wurde „ein Stellplatz je 350 Quadratmeter“ angegeben.  
Richtig ist „ein Stellplatz je 300 Quadratmeter. 
 
Herr Lohse bittet die gestellten Fragen gesammelt schriftlich einzureichen, nach der Klärung mit 
dem Gutachter, erfolgt hierzu eine Stellungnahme.  
 
 
Volleth Hubmann 
Vorsitzende/r Schriftführer/in 
 
 
 
Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat am 16.05.2023 
 
Protokollvermerk: 
Auf Wunsch von Frau Stadträtin Wunderlich wird dieser Tagesordnungspunkt als Einbringung be-
handelt. 
Hierüber besteht Einvernehmen. 
 
Herr berufsmäßige Stadtrat Weber weist auf folgenden Rechtschreibfehler im Satzungsentwurf hin: 
 
In der alten Satzung stand: „Ein Stellplatz je 250 Quadratmeter Sportfläche“. 
Fälschlicherweise wurde „ein Stellplatz je 350 Quadratmeter“ angegeben.  
Richtig ist „ein Stellplatz je 300 Quadratmeter. 
 
Herr Lohse bittet die gestellten Fragen gesammelt schriftlich einzureichen, nach der Klärung mit 
dem Gutachter, erfolgt hierzu eine Stellungnahme.   
 
 
Volleth Hubmann 
Vorsitzende/r Schriftführer/in 
 
 
 
Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 
20.06.2023 
 
Protokollvermerk: 
Die Satzung sowie ein Schreiben der IHK lagen als Tischauflage auf. 
 
Auf Wunsch von Frau Stadträtin Wunderlich wird dieser Tagesordnungspunkt als Einbringung be-
handelt. Hierüber besteht Einvernehmen.  
 
Die Verwaltung prüft auf Anregung von Beiratsmitglied Herrn Helgert ob die Bezeichnung „versi-
ckerungsfähig“ für die Befestigungsart der Abstellanlagen treffender wäre.  
 
Die Vorlage soll mit den angekündigten und bearbeiteten Änderungsanträgen im Juli wieder aufge-
legt werden.  
 
 
Dr. Janik Wurm 
Vorsitzende/r Schriftführer/in 
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Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat am 20.06.2023 
 
Protokollvermerk: 
Die Satzung sowie ein Schreiben der IHK lagen als Tischauflage auf. 
 
Auf Wunsch von Frau Stadträtin Wunderlich wird dieser Tagesordnungspunkt als Einbringung be-
handelt. Hierüber besteht Einvernehmen.  
 
Die Verwaltung prüft auf Anregung von Beiratsmitglied Herrn Helgert ob die Bezeichnung „versi-
ckerungsfähig“ für die Befestigungsart der Abstellanlagen treffender wäre.  
 
Die Vorlage soll mit den angekündigten und bearbeiteten Änderungsanträgen im Juli wieder aufge-
legt werden.  
 
 
Dr. Janik Wurm 
Vorsitzende/r Schriftführer/in 
 
 
 
Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 
25.07.2023 
 
Protokollvermerk: 
Auf Wunsch von Frau Stadträtin Wunderlich wird dieser Tagesordnungspunkt in die UVPA-Sitzung 
im September vertagt. Hierüber besteht Einvernehmen.  
 
 
Dr. Janik Wurm 
Vorsitzende/r Schriftführer/in 
 
 
 
Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat am 25.07.2023 
 
Protokollvermerk: 
Auf Wunsch von Frau Stadträtin Wunderlich wird dieser Tagesordnungspunkt in die UVPA-Sitzung 
im September vertagt. Hierüber besteht Einvernehmen.  
 
 
Dr. Janik Wurm 
Vorsitzende/r Schriftführer/in 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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